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BERICHT DER KOMMISSION



Zwischenbericht der Sektoruntersuchung über Kapazitätsmechanismen



1.



Einleitung



Am 29. April 2015 leitete die Kommission eine Sektoruntersuchung über die finanzielle Unterstützung ein, die EU-Mitgliedstaaten Stromerzeugern und Verbrauchern zur Sicherung einer ausreichenden Stromversorgung gewähren (Kapazitätsmechanismen). Sie hat Bedenken, dass Kapazitätsmechanismen bestimmte Erzeuger oder Technologien unangemessen begünstigen und den grenzüberschreitenden Stromhandel beeinträchtigen könnten.1 Um dies festzustellen, hat die Kommission im vergangenen Jahr vielfältige Informationen über bestehende und geplante Kapazitätsmechanismen in 11 Mitgliedstaaten zusammengetragen. Sie hat untersucht, weshalb Mitgliedstaaten Kapazitätsmechanismen einrichten, wie diese Mechanismen gestaltet sind und wie sie sich auf den Wettbewerb und den Handel im Strombinnenmarkt auswirken. Aufgrund der im Laufe der Untersuchung erhaltenen Informationen wird die Kommission beurteilen, ob die Kapazitätsmechanismen mit den EU-Beihilfevorschriften in Einklang stehen.2 Die Untersuchung wird einen Beitrag zur Strategie der Kommission für die Energieunion leisten und insbesondere die Erarbeitung eines Legislativvorschlags für die Umgestaltung des Strommarktes in der EU voranbringen. Am 18. März 2016 wies der Europäische Rat erneut auf die Bedeutung eines voll funktionsfähigen und vernetzten Energiemarkts hin.3 Die Erkenntnisse aus der Sektoruntersuchung werden in die Entwicklung stärker regional ausgerichteter Konzepte zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit einfließen. Kapazitätsmechanismen müssen zunehmend geöffnet werden, damit sie auch von Marktteilnehmern aus anderen Ländern in Anspruch genommen werden können. In diesem Zwischenbericht und der beigefügten Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen werden die vorläufigen Ergebnisse und Schlussfolgerungen der Kommission erläutert.



1 2 3



http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4891_de.htm Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2014-2020 (ABl. C 200 vom 28.6.2014, S. 1).



Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 17./18. März 2016: http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2016/03/18-european-council-conclusions/
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Die Kommission fordert die EU-Mitgliedstaaten, Interessenträger im Stromsektor und die Öffentlichkeit auf, innerhalb der nächsten 12 Wochen zum Zwischenbericht und zur Arbeitsunterlage Stellung zu nehmen. Im weiteren Verlauf dieses Jahres wird die Kommission dann einen Abschlussbericht über die Sektoruntersuchung veröffentlichen. 2.



Die Kommissionspolitik zur Gestaltung des Strommarktes



Europas Stromsektor befindet sich in einer noch nie dagewesenen Übergangsphase. Maßnahmen zur Liberalisierung und zur Verringerung des Kohlenstoffausstoßes haben tiefgreifende Veränderungen bei Stromerzeugung, Stromhandel und Stromverbrauch in der in der Europäischen Union Strom bewirkt. Erneuerbare Energieträger verzeichnen ein schnelles Wachstum. In der EU werden 26 % des Stroms aus erneuerbaren Energien erzeugt, und rund 10 % der gesamten Stromerzeugung in der EU stammen aus unregelmäßig verfügbaren Energiequellen wie Wind und Sonne.4 Aufgrund des starken Ausbaus der erneuerbaren Energien in Verbindung mit dem allgemeinen Rückgang der Nachfrage und den sinkenden Kosten fossiler Brennstoffe sinkt die Rentabilität konventioneller Erzeugungsanlagen und es besteht weniger Anreiz, bestehende Anlagen aufrechtzuerhalten oder in neue Anlagen zu investieren. In vielen Mitgliedstaaten wachsen mit dieser Entwicklung Bedenken hinsichtlich ihrer Versorgungssicherheit. Sie befürchten, dass der Strommarkt nicht die Investitionssignale aussenden wird, die notwendig sind, um für einen Energiemix sorgen, der den Bedarf jederzeit decken kann. Deshalb haben einige Mitgliedstaaten Maßnahmen zur Unterstützung von Investitionen in zusätzliche Kapazitäten geschaffen, die sie für notwendig halten, um ein annehmbares Maß an Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Im Rahmen dieser Kapazitätsmechanismen erhalten die Anbieter von bestehenden und/oder neuen Kapazitäten Zahlungen für die Bereitstellung von Kapazitäten. Wenn Kapazitätsmechanismen ohne eine genaue vorherige Problemanalyse voreilig oder unkoordiniert eingeführt werden und der Beitrag von Ressourcen aus anderen Ländern nicht berücksichtigt wird, besteht die Gefahr, dass sie den grenzüberschreitenden Stromhandel und Wettbewerb beeinträchtigen. Dies könnte beispielsweise der Fall sein, wenn nur neue Investitionen in bestimmte Arten der Energieerzeugung vergütet werden oder ein Lastmanagement ausgeschlossen ist. Möglicherweise werden auch nur Investitionen innerhalb der Landesgrenzen gefördert, obwohl es effizienter wäre, vermehrt auf Interkonnektoren und bedarfsgerechte Stromimporte zu setzen.
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Europäische Kommission, Fortschrittsbericht „Erneuerbare Energien“ vom 15. Juni 2015 (COM(2015) 293 final).
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Die Kommission hat ihren Bedenken hinsichtlich einer sicheren Energieversorgung im Rahmen der Energieunion Ausdruck verliehen5 und ihr Vorhaben angekündigt, Rechtsvorschriften zur Gestaltung des Strommarktes und zur Versorgungssicherheit vorzulegen. Der Gesetzesvorschlag soll eine Reihe annehmbarer Risikostufen für verminderte Ausspeisungen und eine objektive, die gesamte EU einschließende, faktenbasierte Bewertung der Versorgungssicherheit hinsichtlich der Situation in den Mitgliedstaaten festlegen. Um Interessenvertretern Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, hat die Kommission zwei öffentliche Konsultationen eingeleitet.6 Die Sektoruntersuchung über Kapazitätsmechanismen ist Teil dieser umfassenden Initiative. 3.



Die Sektoruntersuchung über Kapazitätsmechanismen



Die Kommission kann Untersuchungen über bestimmte Sektoren durchführen, wenn sie den Verdacht hat, dass der Wettbewerb durch die Maßnahmen privater Unternehmen oder öffentlicher Behörden beeinträchtigt wird. Diese Sektoruntersuchung ist die erste im Bereich staatlicher Beihilfen.7 Die Kommission hat die Untersuchung wegen ihrer Bedenken eingeleitet, dass bestehende oder geplante Regelungen zur Unterstützung der Stromkapazität den Wettbewerb verfälschen und den Energiebinnenmarkt unterlaufen könnten. Dank der Informationen aus der Sektoruntersuchung kann die Kommission besser verstehen, •



ob und inwieweit es notwendig ist, dass Mitgliedstaaten staatliche Beihilfen gewähren, um die Sicherheit der Stromversorgung zu gewährleisten;



•



welche Arten von Kapazitätsmechanismen am besten geeignet sind, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, und unter welchen Bedingungen Kapazitätsmechanismen den Wettbewerb zwischen Kapazitätsanbietern8 zu verfälschen und den grenzüberschreitenden Handel zu beeinträchtigen drohen;



•



wie der Energiebinnenmarkt durch Kapazitätsmechanismen ergänzt werden kann, ohne ihn jedoch in seiner Funktionsweise zu beeinträchtigen;



•



wie Kapazitätsmechanismen zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit mit den CO2Reduzierungszielen in Wechselwirkung stehen;



5



Mitteilung der Kommission, Rahmenstrategie für eine krisenfeste Energieunion mit einer zukunftsorientierten Klimaschutzstrategie vom 25. Februar 2015 (COM(2015) 80 final). COM(2015) 340 final. https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/DG%20ENER_ConsultationPaperSoSelectricity14July.pdf Seit der Änderung der für staatliche Beihilfen geltenden Verfahrensverordnung von 2013 kann die Kommission Sektoruntersuchungen durchführen, wenn der Verdacht besteht, dass staatliche Beihilfen den Wettbewerb in mehreren Mitgliedstaaten verfälschen könnten oder dass bestehende staatliche Beihilfen nicht mehr mit dem Energiebinnenmarkt vereinbar sind. Zum Beispiel zwischen Stromerzeugern und Lastmanagementanbietern.
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•



wie die Mitgliedstaaten bei der Gestaltung und Umsetzung von Kapazitätsmechanismen die Einhaltung der Beihilfevorschriften gewährleisten können.



Dafür hat die Kommission zunächst einmal festgestellt, wie die Einführung von Kapazitätsmechanismen und ihre Gestaltungsmerkmale begründet werden. Sie hat verschiedene bestehende Mechanismen und einige von den Mitgliedstaaten geplante Mechanismen geprüft. Sie hat sich diese Mechanismen in einem umfassenderen Marktzusammenhang angesehen und dabei insbesondere den wachsenden Anteil erneuerbarer Energien berücksichtigt. Die Kommission legt in diesem Zwischenbericht ihre vorläufigen Ergebnisse und Schlussfolgerungen vor, zu denen sie aufgrund der gesammelten Informationen gelangt ist. Stellungnahmen, die zu den Ergebnissen und Schlussfolgerungen eingehen, wird sie als Grundlage für einen Abschlussbericht verwenden, der im weiteren Verlauf dieses Jahres veröffentlicht werden soll. Im vorliegenden Zwischenbericht wird nicht bewertet, ob die bestehenden oder geplanten Kapazitätsmechanismen in den Mitgliedstaaten den EU-Beihilferegeln entsprechen. Die Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2014-2020 beinhalten spezielle Regelungen für die Bewertung von Kapazitätsmechanismen. Auf Kapazitätsmechanismen, die vom Vereinigten Königreich und Frankreich angemeldet worden sind, hat die Kommission diese Regelungen bereits angewandt.9 So wie in diesen Fällen wird die Kommission die Vereinbarkeit von Kapazitätsmechanismen mit staatlichen Beihilferegeln im Rahmen von Beihilfeverfahren prüfen. 4.



Verfahren



Elf Mitgliedstaaten wurden die Erhebung einbezogen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Irland, Italien, Kroatien, Polen, Portugal, Spanien und Schweden. Die Kommission hat diese Mitgliedstaaten aus drei Gründen ausgewählt: i) weil ein Kapazitätsmechanismus bereits vorhanden oder geplant war; ii) weil verschiedene Modelle von bestehenden oder geplanten Kapazitätsmechanismen in der EU einbezogen werden sollten; iii) weil Auswirkungen des vorhandenen oder geplanten Kapazitätsmechanismus auf den Wettbewerb und den grenzüberschreitenden Handel vermutet wurden.
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Beschluss der Kommission zum britischen Kapazitätsmarkt C(2014) 5083 final vom 23.7.2014 in der Beihilfesache SA.35980 (2014/N-2) – Vereinigtes Königreich – Strommarktreform – Kapazitätsmarkt. Die öffentliche Fassung des Beschlusses finden Sie unter http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253240/253240_1579271_165_2.pdf. Am 13. November 2015 hat die Kommission ein förmliches Prüfverfahren über einen landesweiten Kapazitätsmechanismus in Frankreich (SA.39621) und die Ausschreibung für ein Gaskraftwerk in der Bretagne (SA.40454) eingeleitet. Weitere Informationen dazu finden Sie unter http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6077_de.htm. Die öffentlichen Fassungen der beiden Beschlüsse in französischer Sprache können heruntergeladen werden unter http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261326/261326_1711140_20_2.pdf (landesweiter Kapazitätsmechanismus) bzw. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261325/261325_1711139_35_3.pdf (Gaskraftwerk in der Bretagne).
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Zur Vorbereitung dieses Zwischenberichts hat die Kommission mehr als 200 öffentlichen Stellen, Regulierungsbehörden, Netzbetreibern und Marktteilnehmern, die in den elf untersuchten Mitgliedstaaten geschäftlich tätig sind, detaillierte Fragebögen zugeschickt. 124 Antworten sind bei ihr eingegangen. Abbildung 1: Zahl der Antworten aus den Mitgliedstaaten



Quelle: Europäische Kommission



Außerdem hat die Kommission drei Workshops veranstaltet, in denen sie mit den Mitgliedstaaten Aspekte von Kapazitätsmechanismen wie die Bewertung der Angemessenheit der Stromerzeugung, die Ausgestaltung der Mechanismen und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rahmen von Kapazitätsmechanismen erörtert hat.10 Mit europäischen Behörden und Verbänden wie der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER), dem Europäischen Netzwerk der Übertragungsnetzbetreiber (ENTSO-E), der Internationalen Energieagentur (IEA) und Verbänden von Energieerzeugern, Verbrauchern, Speicherbetreibern und Lastmanagementanbietern fanden bilaterale Sitzungen statt. Darüber hinaus hat die Kommission öffentlich zugängliche Informationsquellen sowie Fachliteratur und Veröffentlichungen zu dem Thema herangezogen. 5.



Struktur der beigefügten Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen



In der beigefügten Arbeitsunterlage wird eingehend erläutert, wie die Mitgliedstaaten bislang bei der Planung, der Annahme und der Anwendung von Kapazitätsmechanismen vorgehen. 10



http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html
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Ausgehend von diesen Informationen wurde eine Reihe vorläufiger Schlussfolgerungen gezogen. In den ersten beiden Kapiteln der Arbeitsunterlage wird der Untersuchungsbereich definiert und erläutert, in welchem Zusammenhang das Thema Kapazitätsmechanismen auf die Tagesordnung gelangt ist. Kapitel 2 gibt einen Überblick über die Situation des europäischen Strommarktes; im Mittelpunkt stehen dabei die elf in die Untersuchung einbezogenen Mitgliedstaaten. Es wird erläutert, weshalb viele Mitgliedstaaten sich Gedanken darüber machen, ob ihre Energieversorgung jederzeit geeignet sein wird, den Bedarf zu decken; infolge dieser Erwägungen nutzen diese Mitgliedstaaten Kapazitätsmechanismen oder ziehen die Einführung von Kapazitätsmechanismen in Betracht. Danach wird untersucht, wodurch Investitionen in Stromerzeugungskapazitäten angekurbelt werden, und es wird ausgeführt, welche Markt- und Regulierungsfehler sich auf Investitionsentscheidungen auf dem Strommarkt auswirken. Außerdem werden in diesem Kapitel verschiedene Markt- und Regulierungsreformen genannt, die das Funktionieren des Strombinnenmarktes verbessern und damit den Bedarf an Kapazitätsmechanismen reduzieren oder hinfällig machen können, wobei durchaus eingeräumt wird, dass es auch künftig noch Markt- und Regulierungsfehler geben wird. In den folgenden Kapiteln wird untersucht, inwieweit Kapazitätsmechanismen in der Lage sind, diese restlichen Markt- und Regulierungsfehler auszugleichen. In Kapitel 3 werden verschiedene Arten von Kapazitätsmechanismen unterschieden. Auf dieser Grundlage werden die in der Sektoruntersuchung erfassten Kapazitätsmechanismen kategorisiert. In Kapitel 4 wird erläutert, wie die Mitgliedstaaten die Angemessenheit ihrer Stromerzeugung11 bewerten und welche Rolle Versorgungszuverlässigkeitsstandards12 (reliability standards) dabei spielen. In Kapitel 5 werden die Gestaltungsmerkmale der in der Sektoruntersuchung erfassten Kapazitätsmechanismen erläutert. Dabei geht es um folgende Fragen: Wer kann an dem System teilnehmen? Wie erfolgt die Auswahl? Welche Rechte und Pflichten haben die Teilnehmer? Auf der Grundlage dieser Ergebnisse werden in Kapitel 6 vorläufige Schlussfolgerungen hinsichtlich der Eignung jeglicher Kapazitätsmechanismen zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit sowie hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den Markt gezogen.



Die „Angemessenheit der Stromerzeugung“ bezeichnet die erzeugten Kapazitäten, die als angemessen erachtet werden, um in einem bestimmten Zeitraum die Nachfrage im Mitgliedstaat zu decken (dabei wird ein konventioneller statistischer Indikator zugrunde gelegt). 12 Der „Versorgungszuverlässigkeitsstandard“ (reliability standard) im Rahmen der Sektoruntersuchung bezeichnet ein Maß an Angemessenheit der Stromerzeugung, das als annehmbar erachtet wird und den Ausgangspunkt für Interventionen bilden kann. 11
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6.



Vorläufige Ergebnisse und vorläufige Schlussfolgerungen 6.1.



Gründe für die Bedenken hinsichtlich einer angemessenen Stromversorgung



Kapazitätsmechanismen sind keine ganz neue Erfindung. Zwischen 1990 und 2001 war auf dem Strommarkt in England und Wales eine Kapazitätszahlung als Bestandteil des Strompreises vorgesehen. Irland, Italien und Spanien haben Stromerzeugern über viele Jahre Kapazitätszahlungen entrichtet, und in Schweden gibt es seit 2003 strategische Reserven. Da das Interesse an Kapazitätsmechanismen in den letzten Jahren zugenommen hat, wurde eine Vielzahl neuer Regelungen geplant und eingeführt. Die Gründe für das erstarkte Interesse der Mitgliedstaaten an Kapazitätsmechanismen liegen in der Entwicklung des Stromsektors. Wie in Kapitel 2 der Arbeitsunterlage gezeigt wird, ist die Erzeugungskapazität in der EU in den vergangenen Jahren gewachsen. Dies liegt vor allem an den gestiegenen Strommengen aus erneuerbaren Energieträgern. Gleichzeitig ist der Strombedarf zurückgegangen. Dieser Rückgang ist zum einen auf die in der EU seit 2008 herrschende Wirtschaftskrise und zum andern auf Einsparungen durch effizientere Energienutzung zurückzuführen. Durch die erhöhte Erzeugungskapazität und die rückläufige Nachfrage wurde die Diskrepanz zwischen Nachfragespitzen und der Erzeugungskapazität immer größer, so dass es zu Überkapazitäten kam. In der Folge sind die Strompreise seit 2011 rückläufig. So befinden sich beispielsweise in Deutschland die Stromgroßhandelspreise für Year-Ahead-Lieferungen derzeit auf einem Vierzehnjahrestief. Erneuerbare Energieträger verursachen durchweg geringere Betriebskosten als konventionelle Kohle- oder Gaskraftwerke. Deshalb produzieren konventionelle Kraftwerke vor allem in Märkten mit einem hohen Anteil erneuerbarer Energien weniger als in der Vergangenheit. Da die Verfügbarkeit erneuerbarer Energien Schwankungen unterliegt, ist unsicher, wie häufig es zu sprunghaften Preisanstiegen kommt, die zur Amortisierung der Investitionskosten konventioneller Technologien beitragen. Aus Abbildung 2 geht hervor, dass ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem Anteil erneuerbarer Energieträger am Markt und der Nutzung fossiler Energieträger besteht: Je mehr erneuerbare Energiequellen, umso geringer die Zahl der Betriebsstunden konventioneller Kraftwerke.
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Steigender Anteil erneuerbarer Energien an der Erzeugung 2000-2013



Abbildung 2: Auswirkung der Nutzung erneuerbarer Energieträger auf konventionelle Kraftwerke
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Quelle: Europäische Kommission, gestützt auf Eurostat-Daten.



Obwohl die Strommärkte der EU auch im Vergleich zu anderen Teilen der Welt derzeit durch eine hohe Versorgungssicherheit gekennzeichnet sind, haben viele Mitgliedstaaten Bedenken, dass diese Entwicklungen Folgen für die Angemessenheit ihres künftigen Energiemix haben werden. Viele unrentable Kraftwerke sollen vorübergehend oder endgültig stillgelegt werden. Vor allem flexible Gaskraftwerke waren in den letzten Jahren Gegenstand entsprechender Überlegungen, da sie im Betrieb durchweg teurer sind als weniger flexible Braunkohle- oder Steinkohlekraftwerke. Viele der älteren Kohlekraftwerke, wie sie in Mitgliedstaaten wie dem Vereinigten Königreich, Polen oder Kroatien zu finden sind, sollen in den kommenden Jahren stillgelegt werden. Die Tendenz zur verstärkten Erzeugung aus erneuerbaren Energien stellt viele etablierte Energieunternehmen, deren Geschäftsmodell auf einer Vielzahl von mit fossilen Brennstoffen betriebenen Kraftwerken beruht, vor eine wirtschaftliche Herausforderung. Die Umstellung auf eine stärker auf erneuerbare Energien gestützte Stromerzeugung ist zwar eine beabsichtigte Entwicklung, stellt aber auch eine Herausforderung für die Gewährleistung der Versorgungssicherheit dar, wenn sie Stilllegungen oder fehlende Anreize für Investitionen in flexible Kraftwerke nach sich zieht, denn solche Kraftwerke werden nach wie vor als Backup für die schwankende Erzeugung aus Wind- und Sonnenenergie benötigt. Zudem befinden sich die neuen Anlagen für erneuerbare Energien nicht zwangsläufig in den besonders verbrauchsintensiven Regionen. In Deutschland wird beispielsweise der Großteil erneuerbarer Energie im Norden erzeugt, während viele konventionelle Kraftwerke und Atomkraftwerke, die kurz- oder mittelfristig stillgelegt werden sollen, im Süden stehen, wo sich die größten Abnehmer befinden. Der Netzausbau kann mit diesen Veränderungen im Hinblick auf Angebot und Nachfrage nicht Schritt halten. Vor allem aber senden die 9



Strompreise nicht die richtigen Signale aus, um Angebot und Nachfrage vor Ort aufeinander abzustimmen, da Deutschland zusammen mit Österreich und Luxemburg eine einheitliche Gebotszone mit gleichen Großhandelspreisen für Strom bildet. Eigentlich sollten die Stromgroßhandelsmärkte („Energy-only“-Markt) die Preissignale aussenden, die gebraucht werden, um die notwendigen Investitionen in Gang zu setzen, sofern die Großhandelspreise eine Deckung der Festkosten ermöglichen. Ob das „Energy-only“Marktmodell dies in der Praxis ermöglicht, wird derzeit diskutiert, da auf den heutigen Strommärkten Unsicherheiten sowie Marktversagen und Regulierungslücken festzustellen sind, die die Preissignale auf dem Großhandelsmarkt beeinträchtigen. Dazu zählen niedrige Preisobergrenzen (die als Instrument zur Verhinderung des Missbrauchs von Marktmacht gesehen werden können, die aber auch einen möglichen Anstieg der Strompreise begrenzen, der Knappheit und den Wert wiederspiegelt, den die Verbraucher der Zuverlässigkeit beimessen), Förderregelungen für erneuerbare Energien, die Preissignale verfälschen, unvorhersehbare Engpässe, das Fehlen von Kurzfristmärkten, die eine breite Beteiligung ermöglichen würden, und die mangelnde aktive Beteiligung von Lastmanagementanbietern. Die Mitgliedstaaten können sich für die Einführung von Kapazitätsmechanismen entscheiden, anstatt etwas gegen die Fehler im Marktdesign zu unternehmen. Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, dass die Mitgliedstaaten das Funktionieren ihrer Märkte so weit wie möglich verbessern und die Ursachen ihrer Bedenken hinsichtlich der Angemessenheit der Stromversorgung angehen. Dazu müssen sie insbesondere in Zeiten von Angebotsknappheit für entsprechende Preissignale sorgen, da diese Preise Anreiz für Lastmanagement, für flexible Erzeugungskapazitäten und für Ein- und Ausfuhren im Strombinnenmarkt schaffen. Dennoch bleiben einige Fälle von Marktversagen und Regulierungslücken, die schwer oder nur langfristig zu beheben sind. So setzt beispielsweise eine Beteiligung der Nachfrageseite voraus, dass die Verbraucher über die notwendige Ausrüstung (z. B. intelligente Messgeräte), Echtzeitinformationen und Verträge verfügen, die es ihnen ermöglichen, auf Preissteigerungen zu reagieren und ihren Stromverbrauch entsprechend anzupassen. Zudem können liquide und wettbewerbsbestimmte Kurzfristmärkte, die besser zur Versorgungssicherheit beitragen, nicht über Nacht in Europa aufgebaut werden. Es kann Jahre dauern, bis die für die Beseitigung von Netzengpässen erforderlichen Übertragungsleitungen gelegt sind. Aus diesen Gründen nutzen viele Mitgliedstaaten Kapazitätsmechanismen oder planen die Einführung dieser Mechanismen. Kapazitätsmechanismen verändern die Strommärkte von Grund auf, da Stromerzeuger und andere Kapazitätsanbieter nicht mehr nur für den erzeugten Strom, sondern auch für seine Verfügbarkeit Zahlungen erhalten. Kapazitätsmechanismen können einige wettbewerbsrechtliche Probleme aufwerfen. Ein Flickenteppich von verschiedenen Mechanismen in der EU kann den grenzüberschreitenden 10



Handel beeinträchtigen und Investitionssignale zugunsten von Ländern verzerren, die über „großzügigere“ Kapazitätsmechanismen verfügen. Nationale Zielsetzungen für eine angemessene Stromerzeugung können zu einem Überangebot an Kapazitäten führen, wenn Importe nicht hinreichend berücksichtigt werden. Kapazitätsmechanismen können Marktmacht stärken, indem sie beispielsweise neuen oder alternativen Anbietern den Zugang zum Markt verwehren. Kapazitätsmechanismen, die schlecht konzipiert und nicht wettbewerbsfähig sind, können zu einer Überkompensation für Kapazitätsanbieter führen, was häufig gerade den etablierten Anbietern zugutekommt. All dies kann das Funktionieren des Energiebinnenmarktes beeinträchtigen und die Energiekosten für die Verbraucher in die Höhe treiben. 6.2.



Kapazitätsmechanismen in den elf Mitgliedstaaten



In den untersuchten Mitgliedstaaten gibt es sehr unterschiedliche Kapazitätsmechanismen. Die beigefügte Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen unterscheidet sechs Arten: i) Ausschreibungen für neue Kapazitäten; ii) strategische Reserven; iii) gezielte Kapazitätszahlungen; iv) zentrale Beschaffung; v) dezentrale Verpflichtungen; vi) marktweite Kapazitätszahlungen.13 Diese Arten von Kapazitätsmechanismen lassen sich zwei großen Kategorien zuordnen: selektiven Mechanismen, bei denen nur bestimmte Arten von Kapazitätsanbietern Zahlungen erhalten, und marktweiten Mechanismen, die grundsätzlich von allen Arten von Kapazitätsanbietern in Anspruch genommen werden können. Innerhalb dieser beiden Kategorien können mengenbasierte und preisbasierte Mechanismen unterschieden werden.
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In Abschnitt 3.1 der Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen werden die verschiedenen Formen genauer erläutert.
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Abbildung 3: Verschiedene Arten von Kapazitätsmechanismen



Quelle: Europäische Kommission



In den 11 Mitgliedstaaten wurden insgesamt 28 bestehende oder geplante Kapazitätsmechanismen festgestellt (siehe Tabelle 1). Am weitesten verbreitet ist die strategische Reserve. Eine strategische Reserve umfasst Kraftwerke und andere Kapazitäten, die nicht am Großhandelsmarkt teilnehmen, sondern außerhalb des Marktes vorgehalten und nur in Notsituationen vom Netzwerkbetreiber abgerufen werden. Abschaltregelungen, bei denen Industriekunden vom Netzbetreiber aufgefordert werden können, ihren Verbrauch bei hoher Netzbelastung zu reduzieren, sind in dieser Definition enthalten, da auch durch abschaltbare Lasten Kapazitäten zur Verfügung stehen, die erst auf Anfrage des Netzbetreibers aktiviert werden. Acht Mitgliedstaaten verfügen über strategische Reserven. In Deutschland und in Polen gibt es Abschaltregelungen und eine andere Form von strategischer Reserve. Spanien hat aktuell die meisten (vier) Kapazitätsmechanismen.
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Tabelle 1: Kapazitätsmechanismen in der Sektoruntersuchung Ausschreibung für neue Strategische Reserve Selektive Kapazitätszahlung Kapazitätszahlung Belgien ** Frankreich Irland **



Belgien Dänemark ** Deutschland *** Polen Schweden Deutschland (Abschaltregelung) Irland (Abschaltregelung) Italien (Abschaltregelung) *** Polen (Abschaltregelung) Portugal (Abschaltregelung) Spanien (Abschaltregelung)



Italien Polen Portugal *** Spanien ***



Zentrale Beschaffung



Dezentrale Verpflichtung



Marktweite Kapazitätszahlung



Irland * Frankreich * Irland Italien * * Geplanter (oder derzeit eingeführter) Mechanismus ** Früherer (oder nie eingeführter) Mechanismus *** Zahlreiche Kapazitätsmechanismen der gleichen Art Quelle: Europäische Kommission auf der Grundlage von Antworten in der Sektoruntersuchung.



6.3.



Bewertung der Angemessenheit und Versorgungszuverlässigkeitsstandards



Wie die Sektoruntersuchung gezeigt hat, rechnet eine deutliche Mehrheit der Behörden damit, dass es in Zukunft zu Problemen bei der Zuverlässigkeit kommen wird, obwohl solche Probleme bislang kaum aufgetreten sind. Um festzustellen, ob aufgrund dieser Bedenken die Einführung eines Kapazitätsmechanismus erforderlich ist, müssen die Mitgliedstaaten zunächst die Angemessenheit der Stromerzeugung prüfen. Die Untersuchung hat gezeigt, dass die Mitgliedstaaten zunehmend komplexe Prüfungen durchführen. Die Methoden der einzelnen Mitgliedstaaten sind allerdings kaum miteinander zu vergleichen. Deutliche Unterschiede bestehen beispielsweise hinsichtlich der Berücksichtigung der Erzeugung aus anderen Ländern, aber auch bei den Szenarien und zugrunde gelegten Annahmen. Das verstärkt den nationalen Fokus der meisten Mechanismen und verhindert einen gemeinsamen Blick darauf, wie es um die Angemessenheit der Stromerzeugung bestellt ist, durch den erkennbar würde, ob auf EUEbene oder auf regionaler Ebene möglicherweise ein gemeinsames Vorgehen erforderlich ist. Um das gewünschte Maß an Versorgungssicherheit zu ermitteln, können die Mitgliedstaaten Versorgungszuverlässigkeitsstandards (reliability standards) festlegen, die es ihnen ermöglichen, die Vorteile der Zuverlässigkeit und die Kosten für diese Zuverlässigkeit gegeneinander abzuwägen. Aus der Untersuchung geht jedoch hervor, dass bei den Verfahren zur Festlegung solcher Standards große Unterschiede bestehen. Nicht alle Mitgliedstaaten 13



legen Versorgungszuverlässigkeitsstandards fest. Ohne solche Standards fehlt jedoch ein objektiver Vergleichsmaßstab dafür, ob ein Kapazitätsmechanismus erforderlich ist. Außerdem basieren den bisherigen Erkenntnissen zufolge auch die vorhandenen Versorgungszuverlässigkeitsstandards nur selten auf der tatsächlichen Bereitschaft der Verbraucher, Stromausfälle hinzunehmen (Value of Lost Load/VOLL). Es gibt auch kaum Anzeichen dafür, dass Mitgliedstaaten, die über einen Kapazitätsmechanismus verfügen, ihren Kapazitätsbedarf richtig mit dem in ihrem Zuverlässigkeitsstandard vorgesehenen Maß an Zuverlässigkeit in Zusammenhang setzen. Da es an einheitlichen Methoden fehlt, um die angemessene Stromerzeugung und Versorgungszuverlässigkeitsstandards zu definieren, ist schwer festzustellen, inwieweit die bestehenden und geplanten Kapazitätsmechanismen tatsächlich notwendig sind. Außerdem wird eine grenzüberschreitende Koordinierung erschwert, da die Mitgliedstaaten die Problematik unterschiedlich beurteilen. Aus diesem Grund wiederum ist schwieriger zu beurteilen, ob der ermittelte Kapazitätsbedarf über Interkonnektoren gedeckt werden könnte. Außerdem wird der Beitrag der erneuerbaren Energien und der Nachfragesteuerung zur Angemessenheit des Versorgungssystems nicht immer richtig berücksichtigt. All dies spricht für eine bessere Abstimmung der Methoden zur Festlegung der angemessenen Stromerzeugung und der Versorgungszuverlässigkeitsstandards. Dies wird voraussichtlich ein wichtiges Element der anstehenden Initiative der Kommission zum Strommarktdesign14 sein. Da regional und EU-weit angewandte Methoden ausgereifter und zuverlässiger werden, sollten sie auch zunehmend als Grundlage für die Bewertung des Bedarfs an Kapazitätsmechanismen herangezogen werden, insbesondere im Rahmen der EUBeihilfevorschriften. 6.4.



Ausgestaltung von Kapazitätsmechanismen



Wenn die Mitgliedstaaten festgestellt haben, ob ihre Energieerzeugung angemessen ist, und zu dem Schluss gekommen sind, dass die Erzeugungskapazität gefördert werden muss, haben sie verschiedene Möglichkeiten, einen zur Lösung des Problems geeigneten Kapazitätsmechanismus zu gestalten. In der Arbeitsunterlage sind die wichtigsten Gestaltungsmöglichkeiten in drei Kategorien aufgeführt: a) Förderfähigkeit: Wer kann am Kapazitätsmechanismus teilnehmen? Kann der Mechanismus von verschiedenen Arten von Anbietern, von Anbietern neuer Kapazitäten, von Lastmanagement- und Stromspeicheranbietern und/oder Kapazitätsanbietern aus anderen Mitgliedstaaten in Anspruch genommen werden?
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COM 2015 (340).
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b) Zuweisung: Wie funktioniert die Auswahl der geförderten Kapazitätsanbieter, und wie wird die Höhe der Kapazitätsvergütung festgelegt? c) Produktgestaltung: Was wird von den Kapazitätsanbietern verlangt, die durch den Mechanismus gefördert werden, und was passiert, wenn sie ihre Verpflichtungen nicht einhalten? 6.4.1. Förderfähigkeit Gut gestaltete Förderfähigkeitskriterien sind wichtig für die optimale Auswahl der Anbieter, um das festgestellte Versorgungssicherheitsproblem angehen zu können. Die vorläufigen Ergebnisse deuten darauf hin, dass die meisten Kapazitätsmechanismen bisher nur einer begrenzten Zahl von Kapazitätsanbietern offenstehen. In einigen Fällen sind bestimmte Kapazitätsanbieter ausdrücklich von der Teilnahme ausgeschlossen, oder der Kreis der potenziellen Teilnehmer ist ausdrücklich auf bestimmte Anbieter beschränkt. In anderen Fällen stellen die Mitgliedstaaten Anforderungen, die den gleichen Effekt haben und die Art oder die Zahl der förderfähigen Kapazitätsanbieter implizit begrenzen. Solche Anforderungen umfassen zum Beispiel Größenvorgaben, Umweltschutznormen, technische Leistungsfähigkeit, Verfügbarkeit (Lastminderung), Vorlaufzeit des Mechanismus, d. h. die Zeit zwischen der Vergabe des Kapazitätsvertrags und dem Beginn der Bereitstellungsverpflichtung sowie die Vertragslaufzeit für Kapazitätsanbieter. Bei einer ganzen Reihe von Kapazitätsmechanismen beträgt die Vorlaufzeit weniger als ein Jahr, so dass es für Anbieter schwierig ist, Kapazitätsangebote zu entwickeln, die längerfristig geplant werden müssen und eine längere Umsetzungszeit erfordern, was insbesondere für den Bau neuer Kraftwerke gilt. Durch kurze Vorlaufzeiten werden daher neue Kapazitäten und in geringerem Umfang auch neue Lastmanagementanbieter ausgeschlossen. In der Sektoruntersuchung wurden insbesondere die Voraussetzungen für die Förderfähigkeit verschiedener Arten von Erzeugungstechnologien, von Lastmanagementanbietern, Speicheranbietern und neuen und vorhandenen Kapazitäten betrachtet. Auch standortgebundene Anforderungen wurden untersucht. Die meisten bestehenden und geplanten Kapazitätsmechanismen schließen bestimmte Erzeugungstechnologien aus. Fast alle Mitgliedstaaten unterstützen das Lastmanagement durch irgendeine Form von Kapazitätsvergütung, doch nicht in jedem Fall liegen im Wettbewerb mit anderen Kapazitätsanbietern dieselben Bedingungen vor. Hinsichtlich der Förderfähigkeit neuer und vorhandener Kapazitäten hat die Sektoruntersuchung gezeigt, dass die Mitgliedstaaten häufig nur ein Ziel – entweder nur die Schaffung neuer Kapazitäten oder nur die Verhinderung der Stilllegung vorhandener Kapazitäten – verfolgen, statt beides miteinander zu kombinieren. Die in der Sektoruntersuchung betrachteten Kapazitätsmechanismen können im Allgemeinen unabhängig vom Standort der Kapazitäten innerhalb eines Mitgliedstaates genutzt werden; nur für Inseln gelten häufig Sonderregelungen. 15



Wie die Sektoruntersuchung gezeigt hat, können selektive Mechanismen dazu führen, dass zusätzliche Mechanismen als Ausgleich für Kapazitätsanbieter entwickelt werden, die zunächst nicht berücksichtigt wurden. Ein gutes Beispiel für diesen Schneeballeffekt sind die vielen verschiedenen Mechanismen zur Kapazitätsvergütung in Spanien. Seit 1997 erhalten spanische Kraftwerke selektive Kapazitätszahlungen. Da die Probleme in Bezug auf die angemessene Stromerzeugung damit nicht befriedigend gelöst werden konnten, führte Spanien zusätzlich zu den Kapazitätszahlungen 2007 eine Abschaltregelung und 2010 einen Mechanismus für die vorrangige Nutzung heimischer Energieträger (Kohle) ein. Die Sektoruntersuchung ergab zudem, dass allzu selektive Kapazitätsmechanismen zu einer Überkompensation der Teilnehmer führen können, weil der Wettbewerbsdruck bei einer begrenzten Teilnahme am Zuweisungsverfahren schwächer ist. Die Kapazitätsanbieter haben dann einen Anreiz, mit ihren Geboten über die Finanzierung hinauszugehen, die sie tatsächlich benötigen, um Verfügbarkeit zu gewährleisten. Dies wird aus den Ergebnissen der britischen Kapazitätsauktion deutlich, die belegen, dass der Ausschluss von in Betracht kommenden Kapazitätsanbietern von der Auktion zu einem höheren Kapazitätspreis geführt hätte. Gleichzeitig war in der Sektoruntersuchung festzustellen, dass es immer mehr Mechanismen gibt, die einer breiteren Gruppe potenzieller Kapazitätsanbieter offenstehen. 2014 hat das Vereinigte Königreich beispielsweise einen marktweiten Mechanismus mit zentraler Beschaffung eingeführt, und 2015 hat Frankreich einen marktweiten dezentralen Kapazitätsmechanismus vorgeschlagen. Die Teilnahme verschiedener Kapazitätsanbieter hilft, eine Überkompensation zu vermeiden und Verzerrungen des Wettbewerbs zwischen Kapazitätsanbietern innerhalb eines Mitgliedstaates und im grenzüberschreitenden Handel zu vermeiden. 6.4.2. Grenzübergreifende Teilnahme an Kapazitätsmechanismen Die Untersuchung hat gezeigt, dass einige Staaten zwar den Beitrag von Importen aus dem Ausland zur Absicherung von Belastungsspitzen berücksichtigen, dass aber nur wenige der elf untersuchten Mitgliedstaaten Kapazitätsanbietern aus anderen Mitgliedstaaten (ausländische Kapazität) die Möglichkeit einräumen, ihre Kapazitätsmechanismen in Anspruch zu nehmen. Doch allmählich tritt hier eine Änderung ein, da immer mehr Mitgliedstaaten darauf hinarbeiten, dies zu ermöglichen. So hat beispielsweise das Vereinigte Königreich Interkonnektoren (grenzüberschreitende Übertragungsleitungen) in die Kapazitätsauktion 2015 einbezogen, und Frankreich und Irland entwickeln Pläne, um die grenzübergreifende Teilnahme an ihren Mechanismen zu ermöglichen. Die Berücksichtigung der grenzüberschreitenden Teilnahme ist auch in Übereinstimmung mit der Zielsetzung der Energieunion, die einen voll funktionsfähigen und grenzüberschreitend vernetzten Markt anstrebt.
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Es ist wichtig, dass auch Importe bei der Anwendung von Kapazitätsmechanismen berücksichtigt werden. Dadurch werden nämlich teure Überkapazitäten vermieden, die dann entstehen, wenn nationale Kapazitätsmechanismen jeweils nur zur Eigenversorgung eingerichtet werden. Sobald ausländische Kapazitäten zu einem Kapazitätsmechanismus zugelassen sind, kommt es auch nicht mehr zu Verzerrungen der Investitionssignale, durch die Staaten mit großzügigeren Kapazitätsmechanismen und etablierte Anbieter begünstigt würden. Außerdem werden dadurch Anreize für weitere Investitionen in Interkonnektoren geschaffen. Es ist eine technische Herausforderung, ausländische Kapazitäten in einen Kapazitätsmechanismus aufzunehmen. Im Juni 2015 wurde eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Mitgliedstaaten einberufen, um die grenzübergreifende Teilnahme an Kapazitätsmechanismen zu prüfen. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe sind in Anhang 2 der Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen zum Bericht über die Sektoruntersuchung in Form eines Arbeitspapiers zu finden, das zur Diskussion über dieses Thema anregen soll. Dabei handelt es sich zwar weder um einen förmlichen Standpunkt der Kommission, noch um das Ergebnis der Sektoruntersuchung, aber es wäre zu begrüßen, wenn Teilnehmer an der öffentlichen Konsultation dazu Stellung nehmen würden. 6.4.3. Zuweisungsverfahren Bei einem gut konzipierten Zuweisungsverfahren wird die kostenwirksamste Option der in Betracht kommenden Kapazitätsanbieter ausgewählt und ein Kapazitätspreis festgesetzt, der eine Überkompensation ausschließt. Im Rahmen der Untersuchung wurden viele verschiedene Zuweisungskonzepte festgestellt. Dabei ist in erster Linie zwischen administrativer Zuweisung und wettbewerblichen Zuweisungsverfahren zu unterscheiden. In einem administrativen Zuweisungsverfahren werden alle in Betracht kommenden Kapazitätsanbieter ohne Wettbewerb ausgewählt, und die Kapazitätsvergütung wird vorab von den Behörden des Mitgliedstaates festgelegt oder zwischen dem Mitgliedstaat und dem Kapazitätsanbieter ausgehandelt. Bei einem wettbewerblichen Vergabeverfahren hingegen nehmen die in Betracht kommenden Kapazitätsanbieter an einem Bieterverfahren teil, mit dem die Kapazitätsvergütung ermittelt wird. In den elf untersuchten Mitgliedstaaten gibt es sowohl administrative als auch wettbewerbliche Zuweisungsverfahren, doch in den letzten Jahren werden immer häufiger wettbewerbliche Bieterverfahren für Kapazitätsmechanismen durchgeführt. Das Vereinigte Königreich führt seit 2014 Kapazitätsauktionen durch. Frankreich ist im Begriff, einen Markt für den Handel mit Kapazitätszertifikaten zu schaffen. Irland und Italien verabschieden sich von der administrativen Zuweisung und wollen Kapazitätsprodukte über Auktionen zuweisen. Wie die Sektoruntersuchung gezeigt hat, ist es eher unwahrscheinlich, dass administrative Zuweisungsverfahren den tatsächlichen Wert der Kapazitäten widerspiegeln, so dass sie auch kaum kostenwirksam sein dürften. So hat sich beispielsweise in Spanien der Preis für Abschaltleistungen nach Einführung eines wettbewerblichen Verfahrens mit Auktion nahezu 17



halbiert. Wettbewerbliche Vergabeverfahren sind grundsätzlich besser zur Ermittlung des tatsächlichen Werts der Kapazitäten geeignet, doch erfahrungsgemäß gilt dies nur, wenn die Gestaltung des Zuweisungsverfahrens und die Marktstruktur einen echten Wettbewerb ermöglichen. Ein Zuweisungsverfahren, durch das der tatsächliche Kapazitätswert nicht ermittelt wird, dürfte kaum die richtigen Investitionssignale aussenden. Bei einer zu hohen Vergütung hält der Kapazitätsmechanismus unnötige Kapazitäten im Markt oder stellt sogar bei Überkapazität noch neue Kapazitäten bereit. Ist die Vergütung dagegen zu niedrig, werden vorhandene Anlagen vom Markt genommen, oder es wird nicht in neue Kapazitäten investiert. Die Gestaltung des Zuweisungsverfahrens in einem Kapazitätsmechanismus kann sich auch auf den Wettbewerb im Strommarkt auswirken. So wurde in der Untersuchung beispielsweise festgestellt, dass dezentrale Kapazitätsmechanismen wie der in Frankreich entwickelte Mechanismus (bei denen die einzelnen Anbieter für die Schätzung und die Bereitstellung der erforderlichen Kapazitäten zuständig sind) auf konzentrierten Märkten den Marktzugang versperren können. Dies liegt daran, dass neue Marktteilnehmer ihren künftigen Kapazitätsbedarf noch nicht so gut einschätzen können wie etablierte Unternehmen mit einem großen festen Kundenstamm. 6.4.4. Kapazitätsprodukt Alle Kapazitätsmechanismen sehen vor, dass die Kapazitätsanbieter bestimmte Verpflichtungen erfüllen müssen, um die Vergütung zu erhalten. Dies reicht von der Grundvoraussetzung, ein Kraftwerk zu bauen und zu betreiben, über die Verpflichtung, Anweisungen des Netzbetreibers nachzukommen (z. B. mit der Stromerzeugung zu beginnen) bis hin zu komplexeren Verpflichtungen (z. B. Kapazitätsoptionen, bei denen Rückzahlungen fällig werden, wenn der Referenzpreis über dem Ausübungspreis liegt). Auch auf die Frage, was passiert, wenn Kapazitätsanbieter ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, gibt es viele Antworten (Strafen). Einige Mechanismen schließen Kapazitätsanbieter ganz einfach von künftigen Zahlungen aus. Die meisten verlangen aber die Rückzahlung der erhaltenen Zahlungen und verhängen darüber hinaus eine Geldbuße. Die Untersuchung ergab, dass in den Fällen, in denen nur begrenzte Verpflichtungen bestehen und bei Nichteinhaltung lediglich geringe Strafen verhängt werden, keine ausreichenden Anreize für die Zuverlässigkeit der Anlagen gegeben sind. Ferner war festzustellen, dass eine wirksame Strafregelung in einem Kapazitätsmechanismus durchaus unerwünschte Auswirkungen auf das Funktionieren des Marktes haben kann. Entscheidungsträger könnten Strafen in einem Kapazitätsmechanismus als Ersatz für Preise für knappen Strom sehen. Von beiden gehen Signale aus, die bei Stromknappheit eine verstärkte Stromerzeugung oder eine Nachfragereduzierung bewirken. Doch nur vom Strompreis und nicht von den in einem Kapazitätsmechanismus vorgesehenen Strafen geht ein Signal für Importe im Binnenmarkt 18



aus. Deshalb sollten die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass die vom Strompreis ausgehenden Signale nicht durch Kapazitätsmechanismen ersetzt werden. Festgestellt wurde außerdem, dass Mechanismen, die ein Lastmanagement beinhalten, für Lastmanagementanbieter normalerweise andere Verpflichtungen als für Stromerzeuger vorsehen. Eine gewisse Differenzierung zwischen Stromerzeugung und Lastmanagement in Bezug auf die Verpflichtungen und Strafen mag zumindest kurzfristig gerechtfertigt sein, damit sich das Lastmanagement weiter entwickeln kann. 6.5.



Vorläufige Schlussfolgerungen zu den verschiedenen Arten von Kapazitätsmechanismen



In der Frage, ob Kapazitätsmechanismen die Versorgungssicherheit gewährleisten können und wie sie sich auf das Funktionieren des EU-Energiebinnenmarktes auswirken, kommt die Kommission auf der Grundlage der obigen Feststellungen zu folgenden vorläufigen Schlussfolgerungen: 



Harmonisierte und transparentere Verfahren zur Festlegung der für eine angemessene Stromerzeugung erforderlichen Kapazitäten und von Versorgungszuverlässigkeitsstandards (reliabilty standards) wären für eine objektive Feststellung der Notwendigkeit verschiedener Interventionsstufen hilfreich und würden grenzübergreifende Vergleiche erleichtern.







Die sechs Arten von Kapazitätsmechanismen (siehe oben) sind nicht alle gleichermaßen geeignet, Kapazitätsprobleme zu beheben. Die optimale Auswahl hängt von der Art des Problems (marktweit oder lokal, langfristig oder vorübergehend), das hinsichtlich einer angemessenen Energieerzeugung gelöst werden soll, und von der Struktur des Strommarkts in dem betreffenden Mitgliedstaat ab (Grad der Konzentration).







Bei zwei der sechs Arten von Kapazitätsmechanismen (preisbasierte Mechanismen mit marktweiten oder selektiven Kapazitätszahlungen) besteht die Gefahr einer Überkompensation der Kapazitätsanbieter, weil die Preise administrativ vorgegeben sind und nicht in einem wettbewerblichen Zuweisungsverfahren ermittelt werden.







Bei den anderen vier Arten von Kapazitätsmechanismen, mit denen sich bestimmte Probleme bei der Gewährleistung einer angemessenen Stromerzeugung möglicherweise beheben lassen, ist das Risiko einer Überkompensation geringer. Welches Modell am besten geeignet ist, hängt davon ab, welches Problem der Angemessenheit im Einzelfall behoben werden soll:  Ausschreibungen für neue Kapazitäten und strategische Reserven können geeignet sein, ein vorübergehendes Kapazitätsproblem zu beheben. Eine Ausschreibung ermöglicht neue Investitionen, während eine strategische Reserve üblicherweise 19



genutzt wird, um die Stilllegung vorhandener Anlagen zu verhindern. Keines der beiden Modelle bietet eine Lösung zur Behebung des zugrundeliegenden Marktversagens, aber beide ermöglichen die Überbrückung einer Kapazitätslücke, bis Marktreformen durchgeführt werden, damit der Strommarkt ausreichende Investitionsanreize schaffen kann, oder bis ein besser geeigneter langfristiger Kapazitätsmechanismus eingeführt wird. Diese Modelle sollten durch einen tragfähigen Plan für die Zukunft ergänzt werden.  Mechanismen mit zentraler Beschaffung und Mechanismen mit dezentralen Verpflichtungen können je nach Intensität des Wettbewerbs auf dem betreffenden Markt geeignet sein, ein längerfristig bestehendes und allgemeineres Problem im Zusammenhang mit der Angemessenheit der Stromerzeugung zu lösen. Diese beiden Arten von Kapazitätsmechanismen sind besser geeignet, neue Kapazitäten zu erhalten und einen direkten Wettbewerb zwischen Stromerzeugung und Lastmanagement zu ermöglichen, so dass der Wettbewerb um die Kapazitätsvergütung verstärkt und der tatsächliche wirtschaftliche Wert der Kapazitäten aufgezeigt wird. 



Wichtig ist, dass alle Kapazitätsmechanismen sorgfältig gestaltet werden und dass dabei besonderes Augenmerk auf transparente und offene Teilnahmeregeln und auf ein Kapazitätsprodukt gelegt wird, mit dem das Funktionieren des Strommarktes nicht beeinträchtigt wird. Vor allem sollten die Strompreise weiterhin bei Knappheit ein Signal aussenden, damit zum richtigen Zeitpunkt Strom aus anderen Mitgliedstaaten importiert werden kann.



Diese vorläufigen Schlussfolgerungen beziehen sich in erster Linie darauf, ob die verschiedenen Kapazitätsmechanismen die Möglichkeit bieten, Versorgungssicherheitsprobleme so anzugehen, dass eine größtmögliche Kosteneffizienz erzielt wird und möglichst geringe Wettbewerbsverfälschungen bewirkt werden. Kapazitätsmechanismen können sich jedoch auf den Erzeugungsmix auswirken und deshalb mit politischen Instrumenten in Wechselwirkung stehen, mit denen eine Senkung der CO2Emissionen gefördert wird. Nach den Leitlinien für Umweltschutz- und Energiebeihilfen15 sollten diese Auswirkungen bei der Ausgestaltung der Kapazitätsmechanismen berücksichtigt



Siehe z. B. Randnr. 233 Buchstabe e der Leitlinien: „Die Maßnahme sollte […] im Falle technisch und wirtschaftlich vergleichbarer Parameter kohlenstoffarme Stromerzeuger bevorzugen“ und Randnr. 220 „Beihilfen zur Förderung der angemessenen Stromerzeugung können im Widerspruch zu dem Ziel der schrittweisen Abschaffung umweltgefährdender Subventionen, u. a. für die Stromerzeugung auf der Basis fossiler Brennstoffe, stehen. Deshalb sollten die Mitgliedstaaten vorrangig andere Ansätze zur Sicherstellung einer angemessenen Stromerzeugung wählen, die dem Ziel der allmählichen Abschaffung umweltschädigender und wirtschaftlich nachteiliger Subventionen nicht abträglich sind, zum Beispiel eine Förderung der Nachfragesteuerung und der Ausbau der Verbindungskapazität.“ 15
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werden, um die Kohärenz der energiepolitischen Maßnahmen der Union auf den Strommärkten zu unterstützen. Die Kommission bittet im Rahmen der öffentlichen Konsultation um Stellungnahmen zu diesen vorläufigen Schlussfolgerungen. In ihrem Abschlussbericht wird sie mit ihren Schlussfolgerungen Mitgliedstaaten und Marktteilnehmern mehr Klarheit über die künftige Anwendung der EU-Beihilfevorschriften bei der Prüfung von Kapazitätsmechanismen verschaffen. 7.



Nächste Schritte



Mit diesem Zwischenbericht und der beigefügten Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen legt die Kommission der Energiewirtschaft und den Mitgliedstaaten ihre vorläufigen Ergebnisse und Schlussfolgerungen der Sektoruntersuchung über Kapazitätsmechanismen zur Konsultation vor. In den kommenden Monaten wird sie den Dialog mit den Interessenträgern aufnehmen, um dann im weiteren Verlauf dieses Jahres einen Abschlussbericht vorzulegen. In ihrem Abschlussbericht wird die Kommission die zur beihilferechtlichen Genehmigung angemeldeten Kapazitätsmechanismen bewerten und Vorschläge für Rechtsvorschriften für eine Neugestaltung des Strommarktes vorlegen.
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